
Haushaltsjahr 
2026

Euro

14.347.305,40

16.598.152,18

-2.250.846,78

0,00

0,00

0,00

-2.250.846,78

13.950.323,00

15.433.750,00

-1.483.427,00

2.267.500,00

3.688.220,00

-1.420.720,00

-2.904.147,00

1.400.000,00

-197.300,00

1.202.700,00

-1.701.447,00

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

       1.1  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von

Haushaltssatzung der Gemeinde Forbach für das Haushaltsjahr 2026
Aufgrund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 
20. Januar 2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird festgesetzt:

       1.2  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von

       1.3  Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von

       1.4  Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von

       1.5  Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von

       1.6  Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

       1.7  Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo von 1.3 und 1.6) von

       2.1  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von

       2.2  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von

       2.3  Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
             (Saldo 2.1 und 2.2) von

       2.4  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

       2.5  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von

       2.6  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
              Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von

       2.7  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
              (Saldo aus 2.3 und 2.6) von

       2.8  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von

       2.9  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von

       2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
               Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von

       2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des 
Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von



Haushaltsjahr 
2026

Euro

1.400.000

Haushaltsjahr 
2026

Euro

50.000

Haushaltsjahr 
2026

3.000.000

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Forbach, 20.01.2026
Robert Stiebler, Bürgermeister

§ 5 Weitere Bestimmungen
Alle  Aufwendungen  und  Auszahlungen  sind  gegenseitig  deckungsfähig,  soweit  keine  gesetzlich 
zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellt werden.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, 
die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt 
auf

Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf


		2026-01-27T16:12:34+0100
	Robert Bosco Stiebler




